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Name des Grundstückseigentümers oder des Bauherrn Telefon-Nr. 

            

Ort Straße 

            

 
An die 
Stadt Ennepetal 
Fachbereich 4 „Planen, Bauen und Umwelt“ 
Hembecker Talstraße 41 - 45 
58256 Ennepetal 
 
 
 

A n t r a g  
auf Herstellung/Änderung des Entwässerungsanschlusskanals auf meinem 

Grundstück an die betriebsfertige öffentliche Kanalisation: 
 

Grundstücksbezeichnung Nr. Flur Flurstück 

                        

 
Ich beantrage, den Anschluss/die Änderung meiner Grundstücksentwässerung an die öffentliche Kanalisation, 
wie aus beiliegenden Ausführungszeichnungen lage- und höhenmäßig ersichtlich. 
 
Dem Ruhrverband wurde das Betreiben des Kanalnetzes im Stadtgebiet von Ennepetal übertragen. Sein 
Vertragsunternehmer verlegt die Grundstücksanschlussleitung vom öffentlichen Hauptsammler bis zu Ihrer 
Grundstücksgrenze. An der Grenze ist ein Übergangsrevisionsschacht von einer von Ihnen zu beauftragenden 
Firma zu errichten. Abweichungen hiervon bedürfen der Zustimmung des Netzbetreibers. Die Zuleitungen auf 
dem Grundstück über den Revisionsschacht bis zu Anschlusspunkt sind von Ihnen zu errichten. 
 
Vorzulegende Unterlagen: 
 

➢ Baubeschreibung mit Lageplan 1:500 mit allen aufstehenden und geplanten Gebäuden bzw. -teilen 
➢ Grundstücksentwässerungsplanung für die Beseitigung von Schmutz- (SW) und 

Niederschlagswässern (NW) bis zum öffentlichen Kanal. Die Möglichkeit einer ortsnahen 
Versickerung bzw. Verrieselung des auf Ihrem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers wird 
geprüft und ggf. werden Unterlagen hierzu nachgefordert. Eine Versickerungsanlage wäre bei der 
Unteren Wasserbehörde anzuzeigen oder von ihr zu genehmigen. 

➢ Bemaßter Lageplan (i.d.R.:1:250) mit Darstellung der Grundleitungen und Lage des gepl. 
Revisionsschachtes bis zum öffentlichen Kanal. 

➢ Bemaßter Höhenplan mit Darstellung der Grundleitungen und Lage des gepl. Revisionsschachtes bis 
zum öffentlichen Kanal. 

➢ Bei Grundstücken, welche über >800 m² abflusswirksame Fläche verfügen, ist ein 
Überflutungsnachweis gem. DIN 1986-100 zu erstellen. 

 
Die Stadt und der Ruhrverband behalten sich weitere Nachforderungen von Unterlagen vor. 
 
 
 
__________________________ 
(Datum, Unterschrift des Antragstellers) 


